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Finanzieller
Ausgleich
Vor einigen Wo-

chen hat eine
Entscheidung des Ober-
sten Gerichtshofes
(OGH) in der Branche
für einige Aufmerksam-
keit gesorgt: Das höch-
ste österreichische Zivil-
gericht führte aus, daß
ein gekündigter Sub-
händler seinen Aus-
gleichsanspruch gegenü-
ber dem bisherigen A-
Händler (und nicht ge-
genüber dem Gene-
ralimporteur) geltend
machen müsse, und dies
selbst dann, wenn die
Kündigung nicht vom
A-Händler, sondern
vom Generalimporteur
vorgenommen worden
sei. Weiters, daß bei der
Berechnung des finanzi-
ellen Ausgleichsanspru-
ches eines gekündigten
KFZ-Händlers nur die
Roherträge aus dem
Neuwagen-Verkauf,
nicht aber die Roherträ-
ge aus dem Ersatzteil-
Geschäft zu berücksich-
tigen seien.

Vor allem die Ent-
scheidung zur Berech-
nung des Ausgleichsan-
spruches wurde von auf-
geregten Kommentaren
begleitet. Der anwaltli-
che Vertreter des Impor-
teurs gab zu Protokoll,
damit sei der OGH dem
"deutschen Vorbild" ge-
folgt. Ein weiterer

Rechtsanwalt behaupte-
te, ein anderer Senat des
OGH hätte jüngst in ei-
nem anderen Fall zugun-
sten der Berücksichti-
gung der Ersatzteile ent-
schieden. Beides ist
falsch.

Berücksichtigung
der Erträge aus
dem Ersatzteil-
geschäft

Mit seiner umstritte-
nen Entscheidung hat
der OGH ein Urteil des
Oberlandesgerichtes
Wien abgeändert, wel-
ches dem
KFZ-
Händler
noch ei-
nen An-
spruch
auch be-
züglich
der Er-
satzteile
zugebil-
ligt hatte.
Ohne
sich mit
der Be-
deutung
des Er-
satzteil-
Geschäf-
tes für
den KFZ-
Handel
auseinan-
derzusetzen, hat der
OGH erklärt, daß Ver-
käufe von Ersatzteilen

nicht ausgleichsberech-
tigt seien, weil es sich
dabei nicht um das Er-
gebnis einer werbenden
Tätigkeit, sondern um
ein Nebenprodukt des
Werkstättenbetriebes
handeln würde.

Dabei berief sich der
OGH auf eine Entschei-
dung des obersten deut-
schen Zivilgerichtes, des
Bundesgerichtshofes
(BGH), aus dem Jahr
1987(!). Deshalb ist Vor-
sicht vor allzu schnellen
Rückschlüssen geboten.
Denn in einer jüngeren

Entschei-
dung,
1991, hat
der BGH
bei der Be-
rechnung
des Aus-
gleichsan-
spruches
auch Er-
satzteile
zugelassen.
Dies u.a.
mit der Be-
gründung,
daß die Er-
satzteile
schon im
Händler-
vertrag als
"Vertrags-
erzeugnis-
se im Sinne

des Vertragshändlerver-
trages" bezeichnet wor-
den seien. 

Es kommt somit
nicht auf das (welches?)
deutsche Vorbild, son-
dern auf die Umstände
des Einzelfalles an. In
Einzelfällen wird zwar
zwischen A-Händler
und B-Händler ein Sub-
händlervertrag, zwi-
schen B-Händler und
Generalimporteur ein
Werkstättenvertrag (Er-
satzteil-Belieferungsab-
kommen) vereinbart.

In der überwiegen-
den Mehrzahl der öster-
reichischen Händlerver-
träge wird aber auch das
Werkstättengeschäft
miteingeschlossen, wer-
den auch Originaler-
satzteile als "Vertrags-
waren" bezeichnet.  Die
"KFZ-GVO" stellt die
Händlerverträge sogar
nur dann vom Kartell-
verbot des EG-Vertra-
ges frei, wenn die Liefe-
rung von Kraftfahrzeu-
gen "sowie in Verbin-
dung damit deren Er-
satzteile" geregelt wird.

Die Fortsetzung des
Artikels von Dr. Norbert
Gugerbauer zum Thema
„Finanzieller Aus-
gleichsanspruch des Kfz-
Händlers vor Gericht“
finden Sie auf der VÖK-
Seite in der nächsten
Ausgabe der „KFZ-Wirt-
schaft“.

Dr. Norbert Gugerbauer ist
Rechtsanwalt in Wien und
Lehrbeauftragter am Institut
für Handels- und Wertpapier-
recht der Universität. Er ist
über seine Homepage
http://www.
gugerbauer.at  erreichbar.
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